
 Bezeichnung, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail

 Eingangsstempel

Nachweis des Bildungsträgers über die regelmäßige 
Lehrgangsteilnahme (§ 9 AFBG)

(Auszug aus den §§ 9, 7, 21 und 29 AFBG siehe Rückseite)

Bitte jedes Feld sorgfältig in Druckschrift ausfüllen 
bzw. ankreuzen und Nichtzutreffendes streichen.

			   Formblatt F

 

 Förderungsnummer

wird von der zuständigen Behörde ausgefüllt

Fortbildungsstätte/Fernlehrinstitut:

Fortbildungslehrgang:
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a)	 regelmäßig an der Maßnahme teilgenommen hat.

Ort, Datum Stempel, Unterschrift der Fortbildungsstätte

Nur von der Fortbildungsstätte auszufüllen!

Datum

Datum

Datum

DatumDatum

 Familienname, Geburtsname – wenn abweichend –, Vorname(n) 	 Geburtsdatum

 Wohnanschrift, Straße und Hausnummer (ständiger Wohnsitz)

 Postleitzahl und Wohnort

Es wird bestätigt, dass die Angaben richtig und vollständig sind.
Es ist bekannt, dass die Verpflichtung besteht, für die Förderung relevante Veränderungen des Geschäftsbetriebs und der 
Maßnahme, das Einstellen eines Lehrgangs, den Nichtantritt, die vorzeitige Beendigung, die nicht regelmäßige Teilnahme, 
den Abbruch der Maßnahme durch den Teilnehmer oder die Teilnehmerin oder eine Kündigung der Maßnahme vor Ablauf 
der vertraglichen Dauer nach § 7 Abs. 1 AFBG den zuständigen Behörden unverzüglich mitzuteilen, sobald diese Umstände 
bekannt werden. Verstöße des Fortbildungsträgers gegen die Mitteilungspflicht können mit Bußgeld geahndet werden. Im 
Druckteil wurden keine Änderungen vorgenommen.

Von einer regelmäßigen Teilnahme wird ausgegangen, wenn die Teilnehmerin/der Teilnehmer nicht mehr als 10 % von der 
Gesamtstundenzahl der Maßnahme/des Maßnahmeabschnitts des abgefragten Zeitraums unentschuldigt gefehlt hat.

Erläuterung:

b)	 nicht regelmäßig teilgenommen hat und in der Zeit

	 von	                              bis		                    / seit

	 von den im o.g. Zeitraum angefallenen Stunden                        unentschuldigt                         entschuldigt
	 Stunden gefehlt hat.

Anzahl Anzahl Anzahl

c)	 Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer hat die Maßnahme

		  nicht angetreten

		  abgebrochen am			           .

		  gekündigt am			           .

		  Sonstiges

Datum

Datum

Datum

Letzter Unterrichtstag, an dem
die Teilnehmerin/der Teilnehmer anwesend war:

DatumLetzter Unterrichtstag, an dem
die Teilnehmerin/der Teilnehmer anwesend war:

Zeile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Es wird bestätigt, dass die Teilnehmerin/der Teilnehmer in der Zeit von                                       bis			     



Auszug aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

§ 9 Eignung
Die Leistungen des Teilnehmers oder der Teilnehmerin müssen erwarten lassen, dass die Maßnahme erfolgreich abgeschlos-
sen werden kann.
Dies wird in der Regel angenommen, solange er oder sie regelmäßig an der Maßnahme teilnimmt, die Maßnahme zügig und 
ohne Unterbrechung absolviert und er oder sie sich um einen erfolgreichen Abschluss bemüht.
Er oder sie muss bis zum letzten Unterrichtstag der Maßnahme die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung erfüllen 
können.
Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin ist verpflichtet, nach der Hälfte der Laufzeit der Maßnahme, spätestens nach sechs 
Monaten einen Nachweis des Bildungsträgers über die regelmäßige Teilnahme an der Maßnahme zu erbringen.
Bei längeren Maßnahmen, Maßnahmen mit mehreren Maßnahmeabschnitten oder in besonderen Fällen können darüber hin-
aus weitere Teilnahmenachweise gefordert werden.
Die Förderung wird insoweit unter dem Vorbehalt der Einstellung und Rückforderung geleistet.

§ 7 Kündigung, Abbruch, Unterbrechung und Wiederholung
(1) Abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 2 endet die Förderung, wenn die Maßnahme vor dem Ablauf der vertraglichen Dauer 
vom Teilnehmer oder der Teilnehmerin abgebrochen oder vom Träger gekündigt wurde.
(2) Wird nach einem Abbruch aus wichtigem Grund oder nach einer Kündigung des Trägers, die der Teilnehmer oder die 
Teilnehmerin nicht zu vertreten hat, eine Maßnahme mit demselben Fortbildungsziel unverzüglich nach Wegfall des wichtigen 
Grundes oder der Beendigung der Maßnahme infolge der Kündigung wieder aufgenommen, wird der Teilnehmer oder die 
Teilnehmerin hierfür erneut gefördert.
(3) Förderung für eine Maßnahme, die auf ein anderes Fortbildungsziel vorbereitet, wird geleistet, wenn für die Aufgabe des 
früheren Fortbildungsziels ein wichtiger Grund maßgebend war.
(3a) Nach Unterbrechung einer Maßnahme wegen Krankheit, Schwangerschaft oder aus anderem wichtigen Grund wird die 
Förderung bei Wiederaufnahme fortgesetzt. Während der Unterbrechungsphase besteht vorbehaltlich Absatz 4 Satz 1 kein 
Anspruch auf Förderung.
(4) Solange die Teilnahme an der Maßnahme wegen Krankheit oder Schwangerschaft nicht möglich ist, wird die Förderung 
bei Krankheit bis zu drei Monate und bei Schwangerschaft bis zu vier Monate weitergeleistet. Solange die Fortsetzung einer 
Maßnahme durch von dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin nicht zu vertretende Wartezeiten, die die Ferienzeiten nach § 11 
Abs. 4 überschreiten, nicht möglich ist, gilt die Maßnahme als unterbrochen.
(5) Die Wiederholung einer gesamten Maßnahme wird nur einmal gefördert, wenn
	 1. die besonderen Umstände des Einzelfalles dies rechtfertigen und
	 2. �eine zumutbare Möglichkeit nicht besteht, Fortbildungsstoff im Rahmen einer Verlängerung der Förderungshöchstdauer 

nach § 11 Absatz 1 Satz 2 nachzuholen.
(6) In den Fällen der Absätze 2 und 5 sollen bereits absolvierte Maßnahmeteile berücksichtigt werden.
(7) Die Absätze 1, 2, 4 und 5 gelten für Maßnahmeabschnitte entsprechend.
(8) Wechselt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin unter Beibehaltung des früheren Fortbildungsziels die Fortbildungsstätte, 
so gelten die Absätze 5 bis 7 entsprechend.

§ 21 Auskunftspflichten
(1) Die Träger der Maßnahmen sind verpflichtet, den zuständigen Behörden auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und 
Urkunden vorzulegen sowie die Besichtigung der Fortbildungsstätte zu gestatten, soweit die Durchführung dieses Gesetzes 
es erfordert.
Sie sind verpflichtet, für die Förderung relevante Veränderungen ihres Geschäftsbetriebs und der Maßnahme, das Einstellen 
eines Lehrgangs, den Nichtantritt, die vorzeitige Beendigung, die nicht regelmäßige Teilnahme, den Abbruch der Maßnahme 
durch den Teilnehmer oder die Teilnehmerin oder eine Kündigung der Maßnahme vor Ablauf der vertraglichen Dauer nach § 7 
Absatz 1 den zuständigen Behörden unverzüglich mitzuteilen, sobald ihnen diese Umstände bekannt werden.
(5) Die zuständige Behörde kann den in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Institutionen und Personen eine angemessene 
Frist zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Urkunden setzen.

§ 29 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	 1. �entgegen § 21 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, eine Urkunde 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht oder 

	 2. �entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch in Verbindung mit § 21 Absatz 2, eine Angabe 
oder eine Änderungsmitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder eine Beweisurkunde 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden.
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